
Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Franz Bergmüller, Andreas Winhart, Ralf Stadler,
Ulrich Singer, Josef Seidl, Jan Schiffers, Dr. Ralph Müller, Gerd Mannes,
Markus Bayerbach, Christian Klingen AfD 
vom 10.06.2020

Germanophobie auf Bundesebene seit 01.01.2019 als neues Tatbestandsmerk-
mal der Politisch motivierten Kriminalität

Deutschfeindlichkeit, weitläufig auch als „Germanophobie“ bekannt, ist an Schulen 
in ethnosozialen Brennpunkten ein verbreitetes Phänomen der gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit, das in den letzten Jahren eine gewisse mediale Aufmerksam-
keit erfahren hat (https://programm.ard.de/TV/wdrkoeln/kampf-im-klassenzimmer/
eid_281116011379512).

Bereits 2010 wiesen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Gewaltphänomene bei männlichen, muslimischen Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund und Präventionsstrategien, S. 15 f.) und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat (Kinder und Jugendliche in Deutschland: Gewalterfahrungen, 
Integration, Medienkonsum, S. 67 f.) auf die Zunahme inländerfeindlicher Übergriffe 
von nichtdeutschen Jugendlichen gegen ihre deutschen Altersgenossen hin. Gleich-
wohl mangelt es nach Ansicht der Fragesteller bis heute an einer systematischen Aus-
einandersetzung deutscher Sicherheitsbehörden mit dieser Art des Extremismus.

Obgleich das Bundeskriminalamt (BKA) in seinen Berichten einen Anstieg der 
Gewalt von Zuwanderern gegen Deutsche verzeichnet (https://www.welt.de/politik/
deutsch land/article191584235/BKA-Lagebild-Gewalt-von-Zuwanderern-gegen-Deut-
sche-nimmt-zu.html), enthalten seine jährlichen Lagebilder bis zum aktuellen Lagebild 
keinerlei Informationen darüber, welche Rolle Deutschfeindlichkeit bei der Politisch mo-
tivierten Kriminalität (PMK) spielt (vgl. Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zu-
wanderung 2015 bis 2018). Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das wie das BKA 
dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nachgeordnet ist, kennt kein 
Arbeitsfeld, das sich mit Deutschfeindlichkeit oder Inländerfeindlichkeit befasst (vgl. 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder). Das Bundesamt für Justiz (BfJ), 
das dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unterstellt ist, ge-
währt Opfern „extremistischer Übergriffe“ finanzielle Mittel zur humanitären Soforthil-
fe (Merkblatt zur Härteleistung für Opfer extremistischer Übergriffe vom 22.03.2019, 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Haerteleistungen/
Merkblatt_Ent schaedigungsleistung_de.html).

2019 wurde auf Bundesebene erstmals die Kategorie „Deutschfeindlich“ in die PMK  
eingeführt und 2020 mit folgendem einzigen Satz auch veröffentlicht: „Dem ebenfalls 
zum 01.01.2019 neu eingeführten Themenfeld „Deutschfeindlich“ wurden 132 Straf-
taten, davon 22 Gewaltdelikte, zugeordnet.“ (S. 6;  https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/pmk-2019.pdf?__blob=publica tion-
File&v=8). Der Link zur korrespondierenden Veröffentlichung für Bayern führte am 
12.06.2020 jedoch ins Leere (https://www.polizei.bayern.de/content/3/1/3/2/5/9/pmk-
jahresbericht_2019.pdf). Explizite Zahlen aus Bayern sind zu dieser Kategorie daher 
unbekannt. Es erscheint den Fragestellern aber unwahrscheinlich, dass ausgerechnet 
in Bayern keine „Deutschfeindlichkeit“ festgestellt worden wäre. Selbiges gilt auch für 
die Opfer christenfeindlicher Gewalt. Christen bilden mit 46,5 Millionen Mitgliedern aller 
Konfessionen die absolute Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland (Gezählt 2019. 
Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben, S. 4). Es erscheint den Fragestellern un-
wahrscheinlich, dass gerade unter der größten Menschengruppe keine Opfer religiös 
motivierter Gewalt zu finden sind.
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Das BfJ hebt in seinem Merkblatt hervor, dass die ausgezahlten Unterstützungs-
gelder „als Akt der Solidarität des Staates und seiner Bürger mit den Betroffenen zu 
verstehen“ sind. Es solle „ein deutliches Zeichen für die Ächtung derartiger Übergriffe 
gesetzt werden“. Allerdings können nach Auffassung der Fragesteller weder einzelne 
Menschengruppen von solcher Solidarität noch ethnisch oder religiös motivierte Über-
griffe gegen bestimmte Gruppen von dieser Ächtung ausgenommen sein. Vielmehr er-
scheint es den Fragestellern als Selbstverständlichkeit, dass sich in einer sogenannten 
vielfältigen Gesellschaft diese Solidarität auch auf die Opfer von Deutschfeindlichkeit 
oder Christenfeindlichkeit erstreckt, und dass extremistisch motivierte Straftaten gegen 
diese Gruppen dieselbe gesellschaftliche Ächtung erfahren.

Auf Bundesebene wurde Deutschfeindlichkeit, also „Germanophobie“ bereits seit 
dem Jahre 2019 in den Themenfeldkatalog des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in 
Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) aufgenommen. Auf diese Weise 
wird eine fundierte Strukturierung und Ausrichtung der Bekämpfung der Politisch moti-
vierten Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland unterstützt.

Wir fragen die Staatsregierung:

1.1 Subsumiert die Staatsregierung Angriffe aufgrund der deutschen Staats-
bürgerschaft unter die Kategorie „Taten, die sich u. a. auf die Nationalität, 
ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit beziehen“? ... 4

1.2 Hat die Staatsregierung dem Themenfeldkatalog des Kriminalpolizeilichen 
Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) die 
Kategorie „Deutschenfeindlichkeit“/„Germanophobie“ zugeordnet (im Ver-
neinungsfall bitte diese Abweichung zum Bund, der dies 2019 tat, ausführ-
lich begründen und im Bejahungsfall die Fallzahlen seit Einführung dieser 
Kategorie aufschlüsseln)? ................................................................................... 4

1.3 Wann erfolgte diese in Frage 1.2 abgefragte Zuschlüsselung bzw. wird sie 
erfolgen (bitte einen Grund für die im Vergleich zum Bund verzögerte Ein-
führung ausführlich darlegen)? ........................................................................... 4

2.1 Welche materiellen und nichtmateriellen Hilfeangebote bietet die Staats-
regierung deutschen Opfern von Angriffen unter der Kategorie „Taten, die 
sich u. a. auf die Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe oder 
Religionszugehörigkeit beziehen“? ..................................................................... 4

2.2 Wodurch stellt die Staatsregierung sicher, dass Opfer von Deutschenfeind-
lichkeit/Germanophobie beim Zugang zu den in Frage 2.1 abgefragten Hilfen 
nicht diskriminiert werden?.................................................................................. 5

2.3 Wie hat die Staatsregierung die Opfer von Deutschenfeindlichkeit/Germano-
phobie bisher über die in Frage 2.1 und/oder 2.2 abgefragten Hilfen in 
Kenntnis gesetzt?................................................................................................ 6

3.1 Welche Programme gegen Germanophobie bietet die Staatsregierung an? ..... 6
3.2 Wie häufig wurden die in Frage 3.1 abgefragten Programme im Jahr 2019 

abgerufen? .......................................................................................................... 6
3.3 An welchen Orten wurden die in Frage 3.1 abgefragten Programme im Jahr 

2019 abgerufen? ................................................................................................. 6

4.1 Subsumiert die Staatsregierung Angriffe aufgrund des christlichen Glau-
bens unter die Kategorie „Taten, die sich u. a. auf die Nationalität, ethnische 
Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit beziehen“? .................... 6

4.2 Hat die Staatsregierung dem Themenfeldkatalog des Kriminalpolizeilichen 
Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) 
die Kategorie „Christenhass“/„Christenphobie“ o. Ä. zugeordnet (im Ver-
neinungsfall bitte diese Abweichung zum Bund, der dies 2019 tat, ausführ-
lich begründen und im Bejahungsfall die Fallzahlen seit Einführung dieser 
Kategorie aufschlüsseln)? ................................................................................... 7

4.3 Wann erfolgte diese in Frage 4.2 abgefragte Zuschlüsselung bzw. wird sie 
erfolgen (bitte ausführlich darlegen)? ................................................................. 7

5.1 Wodurch stellt die Staatsregierung sicher, dass Opfer von Christenfeind-
lichkeit/Christophobie beim Zugang zu den in Frage 2.1 abgefragten Hilfen 
nicht diskriminiert werden?.................................................................................. 7
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5.2 Wie hat die Staatsregierung die Opfer von Christenfeindlichkeit/Christo phobie 
bisher über die in Frage 2.1 und/oder 2.2 abgefragten Hilfen in Kenntnis 
gesetzt? .............................................................................................................. 7

6.1 Welche Programme gegen Christophobie bietet die Staatsregierung an? ......... 7
6.2 Wie häufig wurden die in Frage 6.1 abgefragten Programme im Jahr 2019 

abgerufen? .......................................................................................................... 7
6.3 An welchen Orten wurden die in Frage 6.1 abgefragten Programme im Jahr 

2019 abgerufen? ................................................................................................. 7

7.1 Wie hoch sind die finanziellen Mittel, mit welchen die Staatsregierung ex-
plizit den Kampf gegen Germanophobie und Christophobie unterstützt? .......... 8

7.2 In welchem Haushaltstitel sind die in Frage 7.1 abgefragten Mittel ein-
gestellt? ............................................................................................................... 8

7.3 Welche Projekte, die sich gezielt gegen Germanophobie/Christenfeindlich-
keit richten, hat die Staatsregierung im Jahr 2019 unterstützt (bitte chrono-
logisch aufschlüsseln)? ....................................................................................... 8

8.1 Welche Zahlen hat die Staatsregierung der Bundesregierung zugeliefert, 
die Letztere dann unter der Kategorie „Deutschenfeindlichkeit“ in der Über-
sicht zur PMK-2019 veröffentlicht hat? ................................................................ 8

8.2 Aus welchen Gründen ist das zum PMK-Jahresüberblick 2019 korrespon-
dierende Werk für Bayern am 12.06.2020 nicht abrufbar gewesen (bitte die 
ursprünglich veröffentlichte Version der Antwort dieser Anfrage beilegen)? ...... 8

8.3 Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Polizei eine Straftat unter der 
Kategorie „Deutschfeindlichkeit“ subsumiert (bitte hierbei insbesondere auch 
darauf eingehen, wenn sogenannte Antideutsche Straftaten begehen)? ........... 8
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Antwort 
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (Fragenkomplexe 
2, 3, 5, 6 und 7), dem Staatsministerium der Justiz (Fragenkomplexe 2, 5 und 7) 
und dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Fragenkomplexe 3 und 6)
vom 28.07.2020

Vorbemerkung:
Die Rechercheergebnisse des Landeskriminalamtes (BLKA) beruhen auf dem bundesweit 
einheitlichen Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminali-
tät (KPMD-PMK).

1.1 Subsumiert die Staatsregierung Angriffe aufgrund der deutschen Staats-
bürgerschaft unter die Kategorie „Taten, die sich u. a. auf die Nationalität, 
ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit beziehen“?

Die Einstufung einer Straftat nach den bundesweit einheitlichen Richtlinien aus dem 
Bereich der Politisch motivierten Kriminalität erfolgt durch die zuständige Polizeidienst-
stelle. Bei Straftaten aufgrund der deutschen Staatsbürgerschaft handelt es sich um 
deutschfeindliche Straftaten. Es werden Straftaten als deutschfeindlich bewertet, wenn 
in Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass sie gegen eine Person aufgrund der tatsächlichen oder vermeint-
lichen deutschen Nationalität des Opfers verübt wurden. 

1.2 Hat die Staatsregierung dem Themenfeldkatalog des Kriminalpolizeilichen 
Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) die 
Kategorie „Deutschenfeindlichkeit“/„Germanophobie“ zugeordnet (im Ver-
neinungsfall bitte diese Abweichung zum Bund, der dies 2019 tat, ausführ-
lich begründen und im Bejahungsfall die Fallzahlen seit Einführung dieser 
Kategorie aufschlüsseln)?

Der KPMD-PMK ist bundesweit einheitlich gültig. 
Für das Jahr 2019 wurden 20 deutschfeindlich motivierte Straftaten in Bayern er-

fasst. Im Jahr 2020 wurden bisher sieben deutschfeindliche Straftaten erfasst (Stand: 
04.06.2020).

1.3 Wann erfolgte diese in Frage 1.2 abgefragte Zuschlüsselung bzw. wird sie 
erfolgen (bitte einen Grund für die im Vergleich zum Bund verzögerte Ein-
führung ausführlich darlegen)?

Die Einführung des Katalogwerts wurde bundesweit einheitlich zum 01.01.2019 vor-
genommen.

2.1 Welche materiellen und nichtmateriellen Hilfeangebote bietet die Staats-
regierung deutschen Opfern von Angriffen unter der Kategorie „Taten, 
die sich u. a. auf die Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe oder 
Religionszugehörigkeit beziehen“?

Opfer von Gewalttaten haben nach § 1 Abs. 1 Opferentschädigungsgesetz (OEG) wegen 
der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einen Anspruch auf Versorgung nach 
dem Leistungssystem des Bundesversorgungsgesetzes (BVG). Dieses enthält einen 
ausdifferenzierten und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Katalog an unter-
schiedlichen Leistungen, die insbesondere dauerhaft bestehende gesundheitliche Fol-
gen einer Gewalttat ausgleichen und Betroffenen einen materiellen und immateriellen 
Ausgleich bieten. Gewährt werden können u. a. Heil- und Behandlungskosten, Renten- 
und Fürsorgeleistungen, Hilfsmittel, Rehabilitationsmaßnahmen und Bestattungs- sowie 
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Sterbegeld bei Tod des Opfers. Die Intention des Gesetzgebers war und ist zum einen, 
„soziale Härten zu vermeiden und einem sozialen Absinken der Opfer von Gewalttaten 
vorzubeugen“ (vgl. BT-Drs. 7/2506), insbesondere um der besonderen Verantwortung 
der Allgemeinheit für Opfer von Straftaten Rechnung zu tragen, und zum anderen, 
betroffenen Personen die Last und das Risiko der Geltendmachung zivilrechtlicher 
Schadensersatzansprüche gegen oft mittellose Täter abzunehmen.

Daneben steht Opfern von Gewalttaten der zentrale Ansprechpartner für Opfer von 
Terror und von auf Straftaten beruhenden Großschadensereignissen beim Zentrum 
Bayern Familie und Soziales (ZBFS) für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Zudem können Menschen, die durch Straftaten geschädigt werden und hierfür we-
der vom Täter noch vom Sozialsystem einen Ausgleich erhalten, schnell und unbüro-
kratisch finanziell durch die Stiftung Opferhilfe Bayern (SOB) unterstützt werden. Das 
Gesetz über die Errichtung der SOB wurde am 24.07.2012 durch den Landtag verab-
schiedet. Mit dem Inkrafttreten der Stiftungssatzung am 22.10.2012 nahm die Stiftung 
ihren Betrieb auf.

Die Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung durch die SOB sind in 
den Zuwendungsrichtlinien geregelt. Demnach gelten im Wesentlichen folgende Krite-
rien:

 – Opfer von Straftaten:
Zuwendungen können grundsätzlich an natürliche Personen gewährt werden, die Opfer 
einer Straftat geworden sind. Daneben kommen auch Angehörige – z. B. Ehegatten, 
Lebenspartner, Kinder und Eltern – des Tatopfers als Zuwendungsempfänger in Betracht, 
soweit sie durch die Tat geschädigt sind oder Schäden aus dieser zu tragen haben.

 – Stichtagsregel:
Die Straftat muss grundsätzlich am oder nach dem 1. Januar 2010 begangen wor-
den sein.

 – Örtlicher Bezug zum Freistaat Bayern:
Die Straftat muss in Bayern begangen worden sein oder das Tatopfer zur Tatzeit in 
Bayern wohnen.

 – Schaden:
Eine Zuwendung kann für materielle und immaterielle Schäden (Schmerzensgeld) 
gewährt werden. 

 – Kein gesetzlicher Leistungsanspruch:
Eine Zuwendung ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der geltend gemachte 
Schaden durch anderweitige Ansprüche des Tatopfers, so etwa gegen den Träger 
der Sozialversicherung, aus dem Opferentschädigungsgesetz oder durch zumutbar 
und zeitnah realisierbare Ansprüche gegen den Täter abgedeckt ist. Abweichend 
hiervon kann die Stiftung jedoch auch bei Bestehen durchsetzbarer Ansprüche finan-
zielle Soforthilfe leisten, wenn dies nach den Umständen des Falles aus wichtigem 
Grund geboten ist.

 – Bedürftigkeit:
Zuwendungen werden nur gewährt, wenn eine finanzielle Leistung unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls und insbesondere auch der Person des 
Opfers und seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse billig erscheint.

2.2 Wodurch stellt die Staatsregierung sicher, dass Opfer von Deutschenfeind-
lichkeit/Germanophobie beim Zugang zu den in Frage 2.1 abgefragten Hilfen 
nicht diskriminiert werden?

Die Motivationslage der Angreiferin bzw. des Angreifers ist für die Frage einer Ent-
schädigung ohne Bedeutung. Diesbezüglich erfolgt daher im Vollzug des OEG auch 
keine gesonderte Erfassung. 

Gleiches gilt für Anfragen an den zentralen Ansprechpartner für Opfer von Terror 
und von auf Straftaten beruhenden Großschadensereignissen.

Für Leistungen der Stiftung Opferhilfe Bayern existieren für alle Antragsteller die-
selben Voraussetzungen. 



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/9398  Seite 6/8 

2.3 Wie hat die Staatsregierung die Opfer von Deutschenfeindlichkeit/Germano-
phobie bisher über die in Frage 2.1 und/oder 2.2 abgefragten Hilfen in Kennt-
nis gesetzt?

Über das Angebot von Schutz-, Beistands-, Informations- und Verfahrensrechten wer-
den Opfer von Straftaten möglichst frühzeitig und regelmäßig schriftlich mithilfe des 
„Merkblattes über Rechte von Verletzten und Geschädigten im Strafverfahren“ durch die 
Bayerische Polizei hingewiesen. Dieses ist jedem Geschädigten bereits vor der ersten 
Vernehmung auszuhändigen. 

Die Unterrichtung von Verletzten über die Möglichkeit der Geltendmachung eines 
Versorgungsanspruches nach dem OEG erfolgt durch die Strafverfolgungsbehörden 
(vgl. § 406j Strafprozessordnung – StPO). Allgemeine Informationen zum Vollzug des 
OEG und zu den Aufgaben des Zentralen Ansprechpartners finden sich auch auf der 
Website des ZBFS unter www.zbfs.bayern.de.

Informationen über die SOB, insbesondere über die Antragsvoraussetzungen, fin-
den sich auf der Website www.opferhilfebayern.de. Dort steht auch ein Antragsformular 
zum Download bereit.

3.1 Welche Programme gegen Germanophobie bietet die Staatsregierung an?
3.2 Wie häufig wurden die in Frage 3.1 abgefragten Programme im Jahr 2019 

abgerufen?
3.3 An welchen Orten wurden die in Frage 3.1 abgefragten Programme im Jahr 

2019 abgerufen?

Die Verhinderung von Hasskriminalität ist sowohl eine ressortübergreifende als auch 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Staatsregierung setzt gleichermaßen auf 
Prävention und Repression, um Einstellungen wie Rassismus und Antisemitismus zu 
begegnen. Eine besondere Rolle spielt dabei insbesondere die Bekämpfung von Ein-
stellungen, die radikalisierungsfördernd und menschenfeindlich sind. 

Das ressortübergreifende Handeln orientiert sich grundsätzlich an dem Phänomen-
bereich der Politisch motivierten Kriminalität. Allerdings erfolgt keine Fokussierung auf 
ein Unterthema der Politisch motivierten Kriminalität.

Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind die Aufgaben der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes geregelt. An sie kann sich jeder wenden, der der Ansicht 
ist, „[…] aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität […]“ (§ 1 AGG) benachteiligt worden zu sein. Unter www.antidiskriminierungs 
stelle-datenbanken.de ist es möglich, sich über (auch bayerische) Anlaufstellen in der 
Nähe zu informieren. Diese Anlaufstellen sind für ihre Arbeit als Beratungsinstanz in 
Diskriminierungsfällen qualifiziert und können über rechtliche Vorgehensweisen und 
Ansprüche informieren.

Daneben liegt den obersten Bildungszielen nach Art. 131 Bayerische Verfassung an 
den bayerischen Schulen ein Menschenbild zugrunde, das maßgeblich von der Ach-
tung der Würde des Menschen geprägt ist. Im Einzelnen zählen u. a. Ehrfurcht vor 
Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen dazu. Auf 
diesen Werten und Haltungen und mit dem Ziel, diese zu vermitteln, bauen in der Folge 
die übergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele, der Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der jeweiligen Schularten, die jeweiligen Fachprofile, die grundlegenden Kompe-
tenzen der einzelnen Jahrgangsstufen und schließlich die Fachlehrpläne auf. Darüber 
hinaus besteht kein Anlass, spezielle Programme explizit gegen Christophobie oder 
Germanophobie aufzusetzen, da die pädagogische Unterstützung des Erwerbs tole-
ranter Haltungen bei Schülerinnen und Schülern auch die Achtung vor der deutschen 
Bevölkerung und vor Christen miteinschließt.

4.1 Subsumiert die Staatsregierung Angriffe aufgrund des christlichen Glau-
bens unter die Kategorie „Taten, die sich u. a. auf die Nationalität, ethnische 
Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit beziehen“?

Die Einstufung einer Straftat nach den bundesweit einheitlichen Richtlinien aus dem Be-
reich der Politisch motivierten Kriminalität erfolgt durch die zuständige Polizeidienststelle. 
Bei Straftaten aufgrund des christlichen Glaubens handelt es sich um christenfeindliche 

http://www.zbfs.bayern.de
http://www.opferhilfebayern.de
http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de
http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de
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Straftaten. Es werden Straftaten als christenfeindlich bewertet, wenn in Würdigung der 
Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass sie gegen eine Person aufgrund des tatsächlichen oder vermeintlichen christlichen 
Glaubens des Opfers verübt wurden.

4.2 Hat die Staatsregierung dem Themenfeldkatalog des Kriminalpolizeilichen 
Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) 
die Kategorie „Christenhass“/„Christenphobie“ o. Ä. zugeordnet (im Ver-
neinungsfall bitte diese Abweichung zum Bund, der dies 2019 tat, ausführ-
lich begründen und im Bejahungsfall die Fallzahlen seit Einführung dieser 
Kategorie aufschlüsseln)?

Der KPMD-PMK ist bundesweit einheitlich gültig.
In den Fallzahlen wurden für die Jahre 2017 bis 2020 folgende Straftaten mit dem 

Unterthemenfeld „christenfeindlich“ recherchiert:
2017: 12 Delikte,  
2018: 16 Delikte,
2019: 24 Delikte,
2020:  1 Delikt (Stand: 04.06.2020).

4.3 Wann erfolgte diese in Frage 4.2 abgefragte Zuschlüsselung bzw. wird sie 
erfolgen (bitte ausführlich darlegen)?

Die Einführung des Katalogwerts wurde bundesweit einheitlich zum 01.01.2017 vor-
genommen.

5.1 Wodurch stellt die Staatsregierung sicher, dass Opfer von Christenfeind-
lichkeit/Christophobie beim Zugang zu den in Frage 2.1 abgefragten Hilfen 
nicht diskriminiert werden?

Es darf auf die Antwort zu Frage 2.2 verwiesen werden. 

5.2 Wie hat die Staatsregierung die Opfer von Christenfeindlichkeit/Christo-
phobie bisher über die in Frage 2.1 und/oder 2.2 abgefragten Hilfen in 
Kenntnis gesetzt?

Es darf auf die Antwort zu Frage 2.3 verwiesen werden.

6.1 Welche Programme gegen Christophobie bietet die Staatsregierung an?
6.2 Wie häufig wurden die in Frage 6.1 abgefragten Programme im Jahr 2019 

abgerufen?
6.3 An welchen Orten wurden die in Frage 6.1 abgefragten Programme im Jahr 

2019 abgerufen?

Es wird auf die Antwort zu Fragenkomplex 3 verwiesen.
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7.1 Wie hoch sind die finanziellen Mittel, mit welchen die Staatsregierung ex-
plizit den Kampf gegen Germanophobie und Christophobie unterstützt?

7.2 In welchem Haushaltstitel sind die in Frage 7.1 abgefragten Mittel eingestellt?
7.3 Welche Projekte, die sich gezielt gegen Germanophobie/Christenfeindlich-

keit richten, hat die Staatsregierung im Jahr 2019 unterstützt (bitte chrono-
logisch aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antworten zu den Fragenkomplexen 3 und 6 verwiesen.
Mit den der Bayerischen Polizei zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sind 

grundsätzlich alle gesetzlich und verwaltungsintern zugewiesenen Aufgaben zu er-
füllen. Dazu gehört natürlich auch die (eigene) Präventions- und Aufklärungstätigkeit. 
Ein konkretes Herausrechnen einzelner Bereiche, wie beispielsweise der Kampf gegen 
Germanophobie oder Christophobie, ist nicht möglich.

8.1 Welche Zahlen hat die Staatsregierung der Bundesregierung zugeliefert, 
die Letztere dann unter der Kategorie „Deutschenfeindlichkeit“ in der Über-
sicht zur PMK-2019 veröffentlicht hat?

Auf die Antwort zu Frage 1.2 darf verwiesen werden.

8.2 Aus welchen Gründen ist das zum PMK-Jahresüberblick 2019 korrespon-
dierende Werk für Bayern am 12.06.2020 nicht abrufbar gewesen (bitte die 
ursprünglich veröffentlichte Version der Antwort dieser Anfrage beilegen)?

Eine bayerische PMK-Statistik wird und wurde noch nie veröffentlicht. 
Bei dem genannten Dokument handelte es sich um ein Produkt für den Bereich des 

Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, welches erstmals am 06.05.2020 veröffent-
licht wurde und aufgrund eines Büroversehens unter einem neuen Namen veröffentlicht 
wurde. Das inhaltlich zur ersten Veröffentlichung gleichlautende Dokument kann unter 
folgender URL erreicht werden: https://www.polizei.bayern.de/content/3/1/3/2/5/9/jah 
resbericht_2019_zur_politisch_motivierten_kriminalit__t.

8.3 Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Polizei eine Straftat unter der 
Kategorie „Deutschfeindlichkeit“ subsumiert (bitte hierbei insbesondere 
auch darauf eingehen, wenn sogenannte Antideutsche Straftaten begehen)?

Auf die Antwort zu Frage 1.1 darf verwiesen werden.

https://www.polizei.bayern.de/content/3/1/3/2/5/9/jahresbericht_2019_zur_politisch_motivierten_kriminalit__t
https://www.polizei.bayern.de/content/3/1/3/2/5/9/jahresbericht_2019_zur_politisch_motivierten_kriminalit__t
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